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Sterbenlassen ist keine strafbare Handlung,
wenn sie dem erklärten Willen des Patienten
entspricht.«

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger in der »Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung« zum so genannten Sterbehil-
feurteil des Bundesgerichtshofes (BGH).

Auch nach der jüngsten Entscheidung des
Bundesgerichtshofes darf es weiterhin kei-
nen Automatismus zum Behandlungsab-
bruch geben.«

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang
Bosbach in derselben Zeitung.

Der Freispruch für den Rechtsanwalt ist
kein Freibrief für eigenmächtiges Vorgehen
bei der Entscheidung über die Fortsetzung
von lebenserhaltenden Maßnahmen. (...)
Die Tötung von Menschen bleibt weiterhin
verboten.«

Rudolf Henke, Vorsitzender der Ärztevereinigung
Marburger Bund zum selben Urteil.

Ich befürchte, dass es da zu einem Damm-
bruch kommen könnte und immer mehr
Krankheiten als Grund für die PID herange-
zogen werden.«

Hans Lilie, Direktor des Interdisziplinären Zentrums
Medizin-Ethik-Recht an der Universität Halle im
Interview mit der »Mitteldeutschen Zeitung«.

Der Wesensgehalt der PID ist eben nicht
Selektion, sondern Hilfe zu einem gesunden
Kind.«

Die Stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundes-
tagsfraktion Ulrike Flach gegenüber der »Frank-
furter Rundschau«.

Ich befürchte, dass dieses Urteil ein weiterer
Schritt ist, die Grenzen zwischen Schöpfer
und Geschöpf fließend werden zu lassen.
Das bedroht die Gleichheit und Würde aller
Menschen. Letztlich ist damit die Demokratie
gefährdet.«

Reinhard Marx, Erzbischof von München und
Freising, gegenüber demselben Blatt.

Expressis verbis
»

Tops & Flops
»Die Präimplantationsdia-
gnostik muss jetzt ausdrück-
lich verboten werden«, kom-
mentierte der Behinderten-

beauftragte der Bundesregierung Hubert
H ppe (CDU) die Entscheidung des
BGH gegenüber der »Frankfurter Rund-
schau«. Das Angebot der Vize-Vorsitzen-
den der FDP-Bundestagsfraktion Ulrike
Flach, Union und
FDP sollten sich
darauf verständigen,
in welchen Fällen
die PID erlaubt wer-
den solle und in wel-
chen nicht, lehnte
der CDU-Politi-
ker kategorisch ab.
»Entweder man ist
für Selektion oder
man ist es nicht. Die Idee, man könne
dies irgendwie einschränken und sagen,
diese sind lebenswert und diese nicht, ist
abwegig.« Er könne sich keinen »Ausnah-
mekatalog« vorstellen, der regele, bei
welcher Indikation die PID erlaubt sei.
Hüppe: »Ich wüsste niemanden, der hier
entscheiden wollte, wer die PID in An-
spruch nehmen darf und wer nicht.«   reh

Der Gesundheitsausschuss
der Parlamentarischen
Versammlung des Euro-
parates will Regeln für Ärzte

festschreiben, die eine Behandlung von
Patienten aus Gewissensgründen verwei-
gern. Vor allem bei Abtreibungen und
Sterbehilfe komme es immer wieder zum
Streit. In dem Entschließungsantrag, der
im Herbst zur
Abstimmung
gelangen soll,
heißt es, die
Mediziner soll-
ten verpflichtet
werden, Ge-
wissensgründe
unter Umstän-
den zurückzu-
stellen. So müssten Ärzte ihr Gewissen
dann hinten anstellen, wenn Gesundheit
oder Leben der Patienten bedroht und
es nicht möglich sei, Patienten rechtzeitig
in eine andere Einrichtung zu überweisen.
Der Europarat, der weder mit der Euro-
päischen Union noch mit dem Ministerrat
der Europäischen Union verwechselt wer-
den darf, ist ein Forum für allgemeine
europäische Debatten.            reh

Hubert Hüppe
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http://faz-community.faz.net/blogs/biopolitik/default.aspx

»Die Welt. Die von morgen« (6)
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Forte dei Marmi. Der weltberühmte Tenor und
blinde Opernsänger Andrea Bocelli hat erklärt,
dass Ärzte seiner Mutter geraten hätten, ihn
abzutreiben. Grund für diesen Rat sei eine
leichte Blinddarmentzündung gewesen, an
der seine Mutter während ihrer Schwanger-
schaft litt. Die Ärzte hätten seiner Mutter
gesagt, dass ihr Kind deswegen wahrschein-
lich mit einer Behinderung geboren würde.
Seine Mutter habe sich jedoch gegen seine
Abtreibung entschieden. »Vielleicht bin ich
voreingenommen, aber ich kann sagen, dass
es die richtige Entscheidung war«, so Bocelli,
der die Geschichte seiner Geburt in einem
Video erzählt, das auf der Internetseite You-
Tube zu sehen ist. Bocelli, Jahrgang 1958, hat
bislang 70 Millionen Alben verkauft. Außer
als Opernsänger wirkt er zudem als Lieder-

schreiber und Produzent. Der Italiener spricht
ferner fließend Englisch, Französisch und
Deutsch. Bocelli erklärte, er wolle mit seiner
Geschichte schwangeren Frauen Mut machen,
sich für das Leben zu entscheiden.          reh

Wiesbaden. Die Zahl der Geburten sinkt wei-
ter. 2009 wurden in der Bundesrepublik
Deutschland, wie das Statistische Bundesamt
in Wiesbaden mitteilte, nur 651.000 Kinder
lebend geboren. Das sind 3,6 Prozent weniger
als im Jahr 2008. Damit hat Deutschland ein
neues Rekordtief erreicht. Sieht man von den
beiden Weltkriegen ab, lag der bisherige
Tiefststand bei 673.000 Geburten im Jahr
2006. Hauptgrund für das neue Tief ist laut
Bundesfamilienministerin Christina Schröder
(CDU) ein dramatischer Rückgang der Zahl
von Frauen im gebärfähigen Alter (15 bis 45
Jahre).                                                      reh

Aus dem Netz gefischt
 Keine aufwendig gemachte Internet-

seite, aber ein ebenso informatives wie
gedankenschweres Blog erwartet, wer die
Webadresse http://faz-community.faz.net/
blogs/biopolitik/default.aspx ansteu-
ert. Hier kommentiert der Hambur-
ger Rechtsanwalt Oliver Tolmein, meist
einmal wöchentlich, sämtliche biopo-
litischen Entscheidungen, die von Be-
lang sind. Inländische und auslän-
dische gleichermaßen. Weiteres Plus:
Auch aktuelle Twitter-Beiträge werden
hier gelistet. Ob es um Sterbehilfe,
Fortpflanzungsmedizin oder Abtrei-
bung geht – in seinem Blog zeigt sich
Tolmein nicht nur stets bestens infor-
miert. Seine Kommentare sind auch
dort – wo Lebensrechtler ihnen einmal
nicht zustimmen können – außeror-
dentlich fundiert. Dafür bezieht der
Rechtsanwalt, der auch im Feuilleton der
Print-Ausgabe der »Frankfurter Allgemei-

nen Zeitung« regelmäßig die Feder
schwingt, gelegentlich Prügel, die hier
dann ebenfalls veröffentlicht werden. Gu-
te Argumente und ein breites Kreuz – das

brauchen auch Lebensrechtler. Fazit: Tol-
meins Biopolitik-Blog sollte man sich daher
merken und regelmäßig besuchen.   reh

Viele Menschen halten die Erfin-
dung der E-Mail für einen Segen. Wir
nicht. Wir halten sie für einen Fluch.
Einen, der uns den Schlaf raubt und
mit dem wir – da sind wir beinah sicher
– nur belegt wurden, um unser nicht
einfaches Leben weiter zu verkompli-
zieren. Unser Postfach ist regelmäßig
bis zur Oberkante seiner Unterlippe
gefüllt. Manchmal auch darüber hinaus.
Kürzlich war es so weit. Eine Nachricht
jagte die andere, die Wellen schlugen
über uns zusammen und drohten uns
die Luft abzuschnüren. Ein Grund:
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte
erneut einen Angeklagten freigespro-
chen und diesmal setzte alles, was in
der Politik Rang und Namen hat – ent-
gegen sonstigen Gepflogenheiten – zur
Richterschelte an. Sigmar Gabriel
(SPD) verbat sich, »dass Richter jetzt
Politik machen« und sprach von einer
»ungeheuerlichen Missachtung der
Parlamente«. Angela Merkel (CDU)
erklärte: »Deutschland ist mit der Ge-
waltentrennung bisher gut gefahren.
Dabei sollten wir es belassen.« Guido
Westerwelle (FDP) sorgte sich um »das
Ansehen der Deutschen im Ausland«.

Horst Seehofer (CSU) forderte stren-
gere Kriterien bei der »Auswahl von
Richtern«. Renate Künast und Jürgen
Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) warn-
ten gemeinsam vor einer »Diktatur der
Robenträger«. »Puh«, dachten wir,
während ständig neue E-Mails in un-
serem Postkasten einliefen, »da braut
sich aber was zusammen.« Natürlich
wollten wir sogleich den Grund für
derart schrille Töne erkunden. »Poli-
tiker sind doch sonst nicht so«, mur-
melten wir, während wir die Internet-
seite des BGH aufriefen und dort eine
Pressemitteilung fanden, die alles er-
klärte: Der 24. Strafsenat des BGH in
Saarbrücken hatte ein Urteil des Land-
gerichts München kassiert, das einen
Mann wegen Verstoßes gegen das ab-
solute Rauchverbot zu zwei Jahren Haft
auf Bewährung verurteilt hatte. Warum
ergreifen unsere Spitzenpolitiker nicht
auch einmal das Wort, wenn der BGH
biopolitische Urteile fällt, fragten wir
noch und rieben uns die Augen, weil
uns völlig entgangen war, dass der
BGH jetzt auch noch eine Filiale in
Saarbrücken besaß. Dann wachten wir
auf.                Stefan Rehder

K U R Z  &  B Ü N D I G

Neues Geburtentief

Bocelli: Ärzte rieten zur Abtreibung

Andrea Bocelli bei einem Auftritt.
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Claudia Kaminskis Editorial trifft den
Nagel wieder einmal auf den Kopf. Ihr
Vorschlag, den Suizid künftig als rechts-
widrig zu betrachten, aber straffrei zu
stellen, ist einfach grandios. Nicht nur,
weil der Suizident sich in einer ähnlichen
Notlage befindet wie eine Frau, die sich
für die Abtreibung ihres Kindes entschei-
det. Sondern auch, weil man sowohl bei
der Beihilfe zum Suizid als auch bei der
Beihilfe zur Abtreibung endlich jene zur
Rechenschaft ziehen kann, die von der
Notlage der Betroffenen auf schamlose
Weise profitieren: »Exit«, Dr. Kusch etc.
auf der einen und »pro familia« & Co.
auf der anderen Seite.

Hildegard Püllen, Stolberg

Mit dieser Mail möchte ich gerne Be-
zug nehmen auf das Interview »Wachsen-
des Interesse am Lebensschutz« im
»LebensForum« Nr. 93. Darin Matthias
Lochner: »Es ist bemerkenswert, dass es
heute Menschen gibt, die eindeutig keinen
christlichen Hintergrund haben, aber auf-
grund des gesunden Menschenverstands
dennoch zum selben Ergebnis kommen
wie wir.« Darauf LF: »Aber kommt das
nicht eher selten vor?«

Es ist doch nicht ernsthaft erstaunlich,
erwähnungs- und erneuter Nachfrage
bedürftig, dass es auch Menschen gibt,
die sich als Nichtchristen des Lebens-
schutzes annehmen! Auch wenn der In-
terviewte hier zweifellos voll des Lobes

war: Ich finde diese Selbstgerechtigkeit
erschreckend, mit der Christen sich im
Dienste der guten Mission so manches
Mal über jene ihrer Mitmenschen stellen
und äußern, die zwar ohne »christlichen
Hintergrund«, aber »bemerkenswerter-
weise« dennoch und nur »aufgrund ihres
gesunden Menschenverstands« für das
Leben sind! So viel Vermessenheit kann
nur mehr schaden, als dass sie der guten
Sache – einer gemeinsamen Sache – diente.

Sandra Nowack (mit christlichem Hintergrund)

Das ALfA-Magazin »LebensForum«
ist wichtig und gefällt. Was mich betrifft,
sogar außerordentlich. Trotzdem muss

auch eine kritische Nachfrage erlaubt
sein: Ein bisschen weniger Kirche, wäre
das wirklich so schlimm? (...) Schließlich
überzeugt das Bodenpersonal Jesu, anders
als dieser selbst, keinesfalls durchweg.
Und zwar weder, wenn es um Fragen des
Lebensschutzes geht, noch in anderen
Fragen der Moral. Wie ich darauf kom-
me? Ich nehme doch an, Sie lesen auch
Tageszeitungen.

Heidrun Klauber, per E-Mail

Der Bericht »16, schwanger« (LF Nr.
93, S. 36) macht Mut. Schade nur, dass

das Ganze in den USA spielt. So etwas
müsste auch einmal im deutschen Fern-
sehen gesendet werden.

Eva-Miriam Adams, Düsseldorf
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»Wasch’ mir den Pelz, aber mach
mich nicht nass!« Die Art und Wei-
se, mit der unsere »todesmutigen«
Politiker mit allen Wassern gewa-
schene »Menschenfreunde« á la
Roger Kusch bekämpfen, grenzt
an Heuchelei. Offensichtlich ist
nur ein toter Kranker auch ein gu-
ter Kranker!

Karl-Josef Dreikorn, München

Auf den Kopf getroffen

Weniger Kirche

Vermessenheit

Macht Mut

I N F O

Anm. der Redaktion: Die hier ganz oder
teilweise abgedruckten Leserbriefe müs-
sen nicht die Meinung der Redaktion
spiegeln. Kürzungen behalten wir uns vor.

A N Z E I G E
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